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RS OGH 1926/12/9 1Ob1010/26
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1926

Norm

AO §12

Rechtssatz

Ist das durch Befriedigungsexekution erworbene Absonderungsrecht infolge Erö1nung des Ausgleichsverfahrens über

das Vermögen des Verp3ichteten und Einstellung des Verwertungsverfahrens erloschen, so kann vor Rechtskraft der

Bestätigung des Ausgleiches nicht um neuerliche Bewilligung der Exekution zur Hereinbringung derselben Forderung

angesucht werden.
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